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3.1.3. Die Anforderungen an die Diensteinheiten der Linie 
Untersuchung bei der Aufklärung und Bearbeitung von Vor
kommnissen, an denen Dugendliche beteiligt 3ind, im Rahmen 
von Aktionen und Einsätzen unter Beachtung spezifischer 
Erfordernisse des Zusammenwirkens mit der Deutschen Volks
polizei, insbesondere den Arbeitsgebieten der Kriminal- 
polizei 

Die Sicherung politischer und gesellschaftlicher Höhepunkte 
sowie in diesem Zusammenhang stattfindender Veranstaltungen 
vor jeglichen Störungen 3tellt eine sicherheitspolitische 
Aufgabe ersten Ranges für alle Diensteinheiten des MfS dar.
Zu den sich im Zusammenhang mit der vorbeugenden Sicherung 
politischer und gesellschaftlicher Höhepunkte und in diesem 
Zusammenhang stattfindenden oder aus anderen Gründen ab
zusichernden Veranstaltungen für die Diensteinheiten der 
Linie Untersuchung in bezug auf die vorbeugende Verhinde
rung, Aufdeckung und Bekämpfung des subversiven Mißbrauchs 
Dugendlicher ergebenden Aufgaben wurde bereits in vor
stehenden Abschnitten Stellung genommen.

Das Anliegen dieses Abschnittes der Forschungsarbeit be
steht darin, auf der Grundlage vorliegender Ergebnisse 
und Erfahrungen boi der Untersuchung und Klärung schwer
wiegender Vorkommnisse, die zur Zuführung relativ großer 
Zahlen von Personen führten - verwiegend im jugendlichen 

, Alter die sich für die Gestaltung der Untersuchungsarbeit 
sowie das politisch-operative Zusammenwirken mit der Deutschen 
Volkspolizei unter derartig komplizierten Bedingungen erge
benden Schlußfolgerungen herauszuarbeiten und für die Lösung 
gleichartiger Aufgaben zu verallgemeinern.
Durch die Realisierung dieser Aufgabenstellung sowie durch 
die Einstellung der Diensteinheiten der Linie Untersuchung 
auf die Lösung derartiger Aufgaben sollen - da® i3t an dieser 
Stelle prinzipiell zu betonen - weder in der Forschungsarbeit 
noch in der politisch-operativen Praxis Zweifel an der Not
wendigkeit und Realität der vorbeugenden Verhinderung der
artiger Vorkommnisse zum Ausdruck gebracht werden.


